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Beamte in die GRV – oder?

Der aktuelle und der zu erwartende de-
mographische Wandel in Deutschland er-
fordern Reformen in den Alterssiche-
rungssystemen (vgl. u.a. Deutscher Bun-
destag 2002, S. 315ff.). In der öffentlichen
Diskussion stehen dabei die nicht kapi-
talgedeckten Systeme und hier in erster
Linie die gesetzliche Rentenversicherung
(GRV) im Vordergrund. Ein populärer, um
nicht zu sagen populistischer Vorschlag
besteht darin, alle Erwerbstätigen in die
Versicherungspflicht der GRV einzube-
ziehen. Dieser Vorschlag übersieht, dass
dann zwar kurzfristig mehr Geld in die
Rentenkassen fließt, langfristig dem aber
auch Leistungsverpflichtungen entge-
genstehen, die die demographisch indu-
zierten Probleme der Rentenversicherung
keineswegs lösen, sondern eher ver-
schärfen. Zudem bliebe auch die Frage,
wer – falls beispielsweise die Beamten in
die GRV einbezogen würden – die bereits
realisierten Pensionsverpflichtungen be-
friedigt. Die öffentlichen Arbeitgeber kön-
nen dies nicht leisten, wenn sie gleich-
zeitig Arbeitgeberanteile für die aktiven
Beamten entrichten sollen. 

Als im Jahr 2000 der Vorschlag gemacht
wurde, die so genannte 13. Pension lang-
fristig vollständig abzubauen und aus ei-
nem Teil der ersparten Beträge einen Ka-
pitalstock aufzubauen (vgl. Bomsdorf
2000), wurde dieser Ansatz unterschied-
lich aufgenommen. Wäre dieser Vorschlag

damals realisiert worden, so wäre bereits
heute die Pensionslast niedriger. Gegen-
wärtig wird verzweifelt versucht, unter Er-
weiterung des seinerzeit gemachten Vor-
schlags auf die aktiven Beamten, die öf-
fentlichen Haushalte zu stabilisieren, oh-
ne dass jedoch vorgesehen ist, aus einem
Teil der Einsparungen einen Kapitalstock
zu bilden.

In der vergleichenden Diskussion um die
gesetzliche Rente und die Beamtenpen-
sionen wird von Kritikern der Höhe der
Pensionen eines gerne völlig übersehen:1

Der öffentliche Dienst ist der größte Ar-
beitgeber in Deutschland. Große Unter-
nehmen bieten eine – oft sehr gute – be-
triebliche Altersvorsorge zusätzlich zur ge-
setzlichen Rente. Die Pension muss da-
her mit der Summe aus gesetzlicher Ren-
te und betrieblicher Altersvorsorge großer
Unternehmen verglichen werden (vgl.
Bomsdorf und Rürup 2001, S. 9). Darauf
weist auch die Tatsache hin, dass der öf-
fentliche Dienst seinen Angestellten ne-
ben der gesetzlichen Rente eine ergän-
zende Altersvorsorge bietet. Unabhän-
gig davon begründet sich die Pension ur-
sprünglich auf dem Alimentationsprinzip,
welchem das Ziel einer amtsgemäßen le-
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benslangen wirtschaftlichen Sicherstellung des Beamten
und seiner Familie zugrunde liegt, und auf das hier nicht im
Einzelnen eingegangen werden soll.2 Gleichwohl müssen
ebenfalls bei den Pensionen Maßnahmen ergriffen werden,
die dem demographischen Wandel Rechnung tragen. Im
Folgenden soll es nicht darum gehen, kurzfristig die Belas-
tungen der öffentlichen Haushalte zu senken, sondern lang-
fristig die zu erwartende Belastung zu reduzieren. Dieses Ziel
muss dadurch erreicht werden, dass die Pensionsansprü-
che niedriger ausfallen. Dabei sollen nicht vorrangig Maß-
nahmen vorgeschlagen werden, die bereits bestehende An-
sprüche mindern, sondern solche die zukünftige Ansprüche
in geringerem Maß entstehen lassen. Einbezogen werden
soll bei der Festsetzung der Pensionsansprüche gleichzei-
tig das in der gesetzlichen Rentenversicherung letztlich gel-
tende Prinzip der Berücksichtigung der gesamten beruf-
lichen Laufbahn.

Die Modelle

Die beitragsorientierten Alterssicherungssysteme wie die
umlagefinanzierte GRV und die kapitalgedeckten berufs-
ständischen Alterssicherungssysteme beruhen beide – wenn
auch in unterschiedlicher Ausgestaltung – auf dem Äquiva-
lenzprinzip. Für die späteren Auszahlungen sind sowohl die
gesamte Länge der Beitragsphase als auch die – ggf. rela-
tive – Höhe der Einzahlungen und damit das jeweilige der
Beitragszahlung zugrunde liegende Gehalt von Bedeutung.
Dagegen spielt es bei Festsetzung einer Beamtenpension
keine Rolle, welche Besoldungsgruppen durchlaufen wur-
den. Entscheidend ist im Regelfall neben der ruhegehaltfä-
higen Dienstzeit die direkt vor der Pensionierung zustehen-
de sich aus Besoldungsgruppe und ggf. Dienstaltersstufe
ergebende Besoldung.3 Dieses Prinzip wird in den folgen-
den Vorschlägen durchbrochen. Die durchlaufenen Besol-
dungsgruppen sollen in die Berechnung der Pensionsan-
sprüche eingehen und zu einer Neubestimmung der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge führen.4 Unterschieden werden
drei Modelle, die in differenzierter Weise die jeweilige Be-
amtenlaufbahn berücksichtigen. Obwohl die absolute Hö-
he der Pensionsansprüche die Größe ist, die die An-
spruchsberechtigten interessiert, soll hier die relative Ver-
änderung der Pensionsansprüche im Vordergrund stehen,
um die relative Ersparnis gegenüber dem Istzustand un-
mittelbar messen zu können. Die in der jeweiligen Situation
sich nach der neuen Regelung ergebenden Pensionsan-
sprüche5 (PAneu) werden ermittelt und durch die nach der

gegenwärtig geltenden Regelung ergebenden Ansprüche
(PAalt) dividiert: 

Es resultiert eine Messzahl  (PAneu),
PAalt

aus der sofort die durch die neue Regelung sich ergeben-
de Reduktion der Ansprüche (in %) ablesbar ist:

100 · PAneu – 100.
PAalt

Die Höhe der Ansprüche bzw. der Rückgang der Ansprü-
che hängt von den jeweils durchlaufenen Ämtern bzw. Be-
soldungsgruppen ab und kann nicht allgemein angegeben
werden. Im Folgenden werden zunächst die einzelnen Mo-
delle vorgestellt und formelmäßig erfasst. Aus Gründen der
einfacheren Darstellung erfolgt eine Beschränkung auf die
A-Besoldung; die Einbeziehung von B-, C-, R- und W-Be-
soldung nach den geschilderten Prinzipien ist ohne weite-
res möglich. Die im Anschluss an die Modelle vorgelegten
Rechnungen zeigen beispielhaft die Auswirkungen für den
einfachen, den mittleren, den gehobenen und den höheren
Dienst.

Sei Aij die (aktuelle) Höhe der Besoldung6 in der Besol-
dungsgruppe i nach Dienstaltersstufe j, aij die Anzahl der
Jahre, die Bezüge gemäß der Besoldungsgruppe i und der
Dienstalterstufe j bezogen wurden. 

ergibt dann die in der aktiven Zeit als Beamter zu-
rückgelegte ruhegehaltfähige Dienstzeit in Jah-

ren7, die ggf. noch um weitere Zeiten zu erhöhen ist8 (z.B.
Wehrdienst, Ausbildungszeiten etc., vgl. BeamtVG §§ 7–13).

Die gegenwärtige der Berechnung der Pensionen zugrun-
de liegende Besoldung ergibt sich im Regelfall direkt aus der
bei der Pensionierung mit 65 Jahren erreichten Besol-
dungsgruppe und Dienstaltersstufe.9 Sie berücksichtigt al-
so nicht den Laufbahnverlauf im Einzelnen. Dies geschieht
in den folgenden Modellen, bei denen im Gegensatz zur
gegenwärtigen Regelung alle durchlaufenen Ämter bzw. Be-
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2 Vgl. hierzu beispielsweise die Darstellung von Thiemer (1992).
3 Das sind die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.
4 Dieser Grundgedanke wurde bereits bei der Einführung von Pensionen

für Beamte diskutiert. Er findet sich z.B. bei Jakob (1821, S. 817f.); vgl.
hierzu auch Thiemer (1992, S. 56ff.). Angesprochen – aber nicht explizit
ausgeführt – wird er u.a. vom Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steu-
erzahler (2001, S. 68).

5 D.h. letztlich das Ruhegehalt.

6 Es erfolgt eine Beschränkung auf das Grundgehalt.
7 Der Einfachheit halber wird über alle Besoldungsgruppen der A-Besoldung

summiert, auch wenn üblicherweise je nach Laufbahn nur ein Teil in der
Praxis in Frage kommt; dies wird durch die jeweiligen Werte für die Koef-
fizienten aij berücksichtigt. Da die Anzahl der Dienstalterstufen von der
Besoldungsgruppe abhängt, sind die Unter- und die Obergrenze von j
von i abhängig. Die bi und ci hängen somit von der jeweiligen Besol-
dungsgruppe ab. So umfasst die Besoldungsgruppe A 2 die Stufen 1 bis 7,
die Besoldungsgruppe A 16 die Stufen 6 bis 12. Für die Beispielrechnun-
gen ist die ab 1. Juli 2003 für die alten Bundesländer geltende Besol-
dungstabelle verwendet worden. Es soll hier unberücksichtigt bleiben, dass
früher noch die Besoldungsgruppe A 1 existierte.

8 Für die folgenden vergleichenden Betrachtungen spielen diese Zeiten al-
lenfalls indirekt eine Rolle.

9 Es wird hier davon abstrahiert, dass für bestimmte Berufsgruppen das Al-
ter für den Beginn des Ruhestands niedriger liegt. Auch spielt es für die
grundsätzliche Betrachtung keine Rolle, dass bei der gegenwärtigen Re-
gelung ein Beamter ein Ruhegehalt nach den Bezügen des letzten Amtes
nur dann erhält, wenn er dieses mindestens drei Jahre innehatte.
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soldungsgruppen gemäß ihrem Anteil an der gesamten
Dienstzeit bei der Berechnung der Pensionen berücksich-
tigt werden. Unterschieden wird bei den nachfolgenden Mo-
dellen danach, ob und wie die einzelnen durchlaufenen
Dienstaltersstufen in die Berechnung einbezogen werden.

Modell 1 geht davon aus, dass bei der Berechnung der ru-
hegehaltfähigen Bezüge für jede durchlaufene Besoldungs-
gruppe die Bezüge der Dienstaltersstufe maßgebend sind,
die am Schluss der Dienstzeit erreicht werden. Das wird im
Regelfall die letzte Dienstaltersstufe sein.10

In Formeln errechnen sich dann die für die Pensionsfest-
setzung relevanten ruhegehaltfähigen Bezüge wie folgt:11

Modell 1.

Aus diesem fiktiven Gehalt ergibt sich nach Multiplikation mit
dem persönlichen Pensionssatz die Höhe der Pension, d.h.
das Ruhegehalt.

Im Gegensatz dazu würde sich das für die Pensionsfest-
setzung relevante Gehalt nach der gegenwärtigen Regelung
formelmäßig wie folgt darstellen:

Ai*j*

mit i* höchste erreichte Besoldungsgruppe, j* bei Besol-
dungsgruppe i* höchste erreichte Dienstaltersstufe.

Es ist unmittelbar einsichtig, dass beide Ansätze nur dann
zum selben Wert führen, falls der Beamte bzw. die Beam-
tin die ganze Dienstzeit in einer Besoldungsgruppe geblie-
ben ist. In diesem Fall bestimmt sich die Pension als Pro-
zentsatz der Bezüge der zuletzt erreichten Dienstaltersstu-
fe dieser Besoldungsgruppe.

Bei Modell 1 kann gefragt werden, warum die am Ende der
Dienstzeit erreichte Dienstaltersstufe für die in jeder Besol-
dungsgruppe erwarteten Ansprüche maßgebend sein soll.
Diesem Einwand lässt sich einfach dadurch begegnen, dass
die Ansprüche, die aus jeder Besoldungsgruppe erworben
werden, sich nach der in dieser Besoldungsgruppe erreichten
höchsten Dienstaltersstufe bestimmen (vgl. Modell 2). 

In Formeln stellen sich die aus dieser Forderung resultie-
renden ruhegehaltfähigen Bezüge wie folgt dar:

Modell 2,

wobei ji die höchste in der Besoldungsgruppe i erreichte
Dienstaltersstufe angibt.

Danach werden in dem Fall, dass mindestens zwei Besol-
dungsgruppen durchlaufen werden, die Ansprüche gerin-
ger ausfallen als bei Modell 1. Mit Modell 2 würde somit stär-
ker als nach Modell 1 auf die jeweilige Laufbahn Bezug ge-
nommen.

Soll die Pension in ihrer Höhe die gesamte Laufbahn hin-
sichtlich Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufen wider-
spiegeln, so würde dies das folgende Modell 3 leisten. Zur
Berechnung der Pensionsansprüche werden alle von der
betreffenden Person durchlaufenen Ämter nach Besol-
dungsgruppe und Dienstaltersstufe – mit den jeweils ak-
tuellen Gehältern – hinzugezogen:

Modell 3.

Dieses Modell berücksichtigt in vollem Umfang alle relevanten
Daten. Es führt im Sinne einer die gesamte Beamtenlauf-
bahn einbeziehenden Bezüge zu einer gerechten Lösung,
die hinsichtlich der Einbeziehung der beruflichen Laufbahn
mit der GRV vergleichbar ist.

Tabelle 1 fasst noch einmal vergleichend zusammen, wie die
spezifischen Laufbahnen bei den verschiedenen Modellen
in die Berechnung des Ruhegehalts eingehen.12

Unter Berücksichtigung der eingangs gemachten Annah-
men gilt 

13

10 Ggf. ist in der jeweiligen Besoldungsgruppe eine niedrigere Dienstalters-
stufe zu wählen, falls die der höchsten erreichten Besoldungsgruppe
entsprechenden Stufe in der betreffenden Besoldungsgruppe nicht exis-
tiert. In der schematischen Übersicht von Tabelle 1 wird dieser Fall nicht
extra dargestellt.

11 Für die aktuelle Höhe der Pensionen sind die nach der jeweils aktuell gül-
tigen Besoldungstabelle geltenden Bezüge maßgeblich, d.h. die Aij ge-
ben die jeweiligen Werte im Zeitpunkt der Pensionszahlungen an, womit
auch die Dynamisierung der Pensionen gewährleistet ist.

12 Gemäß der vorangehenden Darstellung erfolgt eine gewichtete Berück-
sichtigung der Besoldungsgruppen und Dienstalterstufen.
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Diese Ungleichung zeigt, dass im Vergleich zum gegenwärtig
geltenden Prinzip das dritte Modell die größten Auswirkun-
gen auf die Höhe der Pension haben würde. Der Umfang
der Reduktion der Pensionsansprüche gegenüber dem gel-
tenden Recht lässt sich nicht allgemein, sondern nur exem-
plarisch darlegen. Die Auswirkungen der Modelle 1 bis 3 sol-
len daher im folgenden Abschnitt getrennt für den einfachen,
den mittleren, den gehobenen und den höheren Dienst bei-
spielhaft dargestellt werden

Beispiele

Die folgenden Beispielrechnungen stellen nicht typische Ver-
läufe von Beamtenlaufbahnen in den Vordergrund, sondern
sie sollen in erster Linie die verschiedenen Auswirkungen
der drei Modelle skizzenhaft darlegen. Beim einfachen und
beim mittleren Dienst wird für die Berechnung des Ruhe-
gehalts der Beginn der Laufbahn bei einem Alter von 21 Jah-
ren, beim gehobenen Dienst von 23 Jahren und beim hö-

heren Dienst von 25 Jahren angenommen.13

Für den regulären Eintritt in den Ruhestand
wird ein Alter von 65 Jahren festgelegt, für
die Berechnung des Ruhegehaltes werden
die ab 1. Juli 2003 in den alten Bundeslän-
dern geltenden Grundgehälter und der Pen-
sionshöchstsatz von 71,75% der ruhege-
haltfähigen Bezüge verwendet. Es werden
auch Beispiele einbezogen, bei denen zum
Schluss der Laufbahn ein Amt erreicht wird,
dessen Besoldungsgruppe mit der des Ein-
gangsamtes der nächst höheren Laufbahn
übereinstimmt.

In den Tabellen wird zunächst angegeben,
wie viele Jahre Gehalt gemäß der jeweiligen Besoldungs-
gruppe bezogen wird, anschließend wird durch eine Mess-
zahl dargestellt, wie das Ruhegehalt sich gegenüber der gel-
tenden Regelung entwickelt. Ein Wert von 90 bedeutet dem-
nach, dass das Ruhegehalt 90% des vergleichbaren Wer-
tes nach der gegenwärtigen Regelung beträgt. Abschlie-
ßend wird das monatliche Ruhegehalt in Euro angegeben.

Die Beispiele wurden für alle Laufbahnen ähnlich und da-
mit auch zwischen den Laufbahnen vergleichbar gestaltet.
In den Tabellen werden sie nach der relativen Höhe des
gemäß Modell 1 erreichten Ruhegehalts angeordnet. In Bei-
spiel 1 werden einheitlich jeweils drei, in den Beispie-

14

  Tab. 1

  Prinzipien der Berechnung des Ruhegehalts nach Modell

  Einbeziehung der spezifischen Laufbahn in die Berechnung 

  des Ruhegehalts

Modell                       Umfang der Einbeziehung der 

Besoldungsgruppen Dienstaltersstufen

geltendes Recht nur letzterreichte höchste insgesamt erreichte

Modell 1 alle durchlaufenen höchste insgesamt erreichte

Modell 2 alle durchlaufenen höchste in jeweiliger 
Besoldungsgruppe erreichte

Modell 3 alle durchlaufenen alle in jeweiliger Besoldungs-
gruppe durchlaufenen

Tab. 2

Auswirkungen der Modelle 1 bis 3 auf das Ruhegehalt

Einfacher Dienst

Besoldungs- Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5

gruppe Jahre in Besoldungsgruppe

A 2 10 5 5 11 7

A 3 10 10 10 11 7

A 4 24 15 19 11 10
A 5 0 14 10 11 10

A 6 0 0 0 0 10

Modell Ruhegehalt (relativ, geltendes Recht=100)

Modell 1 97,21 95,76 95,43 94,35 92,36

Modell 2 96,33 94,91 94,59 93,42 91,22

Modell 3 95,22 93,80 93,47 92,43 90,52

Modell Ruhegehalt (absolut, in Euro)

geltendes Recht 1293,25 1341,39 1341,39 1341,39 1414,51

Modell 1 1257,19 1284,53 1280,15 1265,62 1306,51

Modell 2 1245,80 1273,14 1268,76 1253,09 1290,31

Modell 3 1231,39 1258,21 1253,84 1239,89 1280,45

13 Evtl. handelt es sich hierbei um einen fiktiven Beginn, der dadurch er-
reicht wird, dass Ausbildungszeiten u.ä. mit in die Berechnung einbezo-
gen werden, wie es dem geltenden Recht entspricht. Es wird immer mit
der nach der geltenden Rechtslage niedrigsten Besoldungsgruppe der
Laufbahn begonnen, auch wenn das Eingangsamt der spezifischen Lauf-
bahn u.U. einer höheren Besoldungsgruppe zuzuordnen wäre. 



56.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  18/2003

Forschungsergebnisse

len 2 bis 4 jeweils vier Besoldungsgruppen durchlaufen.
Beim mittleren Dienst ist in den Beispielen 2 bis 5 das letz-
te erreichte Amt ein Amt der Besoldungsgruppe A 9, be-
soldungsmäßig dem Eingangsamt der Laufbahn des ge-
hobenen Dienstes entsprechend. Beim einfachen und beim
gehobenen Dienst enthalten erst die Beispiele 5 ein Amt,
das der Eingansstufe der nächst höheren Laufbahn ent-
spricht. Alle Beispiele beziehen sich darauf, dass für die ge-
samte Beamtenlaufbahn das Ruhegehalt nach dem jewei-
ligen Modell festgesetzt wird. Die Tabellen 2 bis 5 spre-
chen weitgehend für sich, sie sollen daher im Folgenden
nur kurz erläutert werden.

(1) Einfacher Dienst

Nach Modell 1 beträgt das Ruhegehalt zwischen 97,21% und
92,36% des Ruhegehaltes der gegenwärtigen Regelung (vgl.
Tab. 2). Die Reduktion ist also sehr moderat. Bei Modell 3
(Beispiel 5) steigt die maximale Absenkung bis auf knapp
91/2%. Der Vergleich der absoluten Höhe der Ruhegehälter
ergänzt die relativen Aussagen. Dabei ist zu beachten, dass
diesen Ruhegehältern unterschiedliche berufliche Verläufe zu-
grunde liegen, so dass im horizontalen Vergleich nicht auto-
matisch einem niedrigeren Prozentsatz ein niedrigeres Ru-
hegehalt entsprechen muss. Dies gilt jedoch innerhalb eines
Beispiels für die verschiedenen Modelle, d.h. in vertikaler
Betrachtung. Während nach der gegenwärtigen Regelung
das monatliche Ruhegehalt 1 293,25 bis 1 414,51 q beträgt,
liegt es bei den betrachteten Neuregelungen je nach Modell
und Beispiel zwischen 1 231,39 und 1 306,51 q. In Beispiel 5
wird als letztes erreichtes Amt ein Amt der Besoldungsgruppe
A 6, entsprechend dem Eingangsamt der Laufbahn des mitt-
leren Dienstes, einbezogen. 

(2) Mittlerer Dienst

Die Beispiele 1 bis 4 stimmen hier vom Konstruktions-
prinzip mit den Beispielen 1 bis 4 vom einfachen Dienst
überein (vgl. Tab. 3). Es zeigt sich folgendes Bild: Die Ab-
schwächung der Pensionsansprüche gegenüber dem gel-
tenden Recht fällt relativ – und damit auch absolut – stär-
ker aus als beim einfachen Dienst. Während nach Mo-
dell 1 die maximale Abschwächung der Pensionen im ein-
fachen Dienst bei gut 71/2% lag, ergibt sich hier ein Wert
von knapp 13%, der bei Modell 3 auf fast 161/2% steigt.
Das Ruhegehalt, das nach geltendem Recht zwischen
1 670,33 und 1 782,18 q liegt, reduziert sich in diesem
Modell auf 1 490,16 bis 1 561,65 q. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass Beispiel 5 hier anders konstruiert ist
als Beispiel 5 für den einfachen Dienst.

(3) Gehobener Dienst

Die Beispiele 1 bis 4 entsprechen weitgehend den Bei-
spielen 1 bis 4 für den einfachen und den mittleren Dienst,
wobei in Übereinstimmung mit dem späteren Laufbahn-
beginn hier insgesamt nur 42 statt 44 Dienstjahre unter-
stellt werden (vgl. Tab. 4). Die Abschwächung der Pen-
sionsansprüche verstärkt sich bei Modell 1 bis auf nahe-
zu 171/2%, bei Modell 3 sogar auf über 23% bei Beispiel 5,
in dem zum Schluss ein Amt der Besoldungsgruppe A13
erreicht wird. Nach der gegenwärtigen Regelung liegt das
Ruhegehalt zwischen 2 241,93 und 2 757,59 q, nach
Modell 1 ergeben sich Werte zwischen 2 076,40 und
2 277,14q nach Modell 3 liegt das Ruhegehalt zwischen
1 929,99 und 2 120,57 q.

15

 Tab. 3

 Auswirkungen der Modelle 1 bis 3 auf das Ruhegehalt

 Mittlerer Dienst

Besoldungs- Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5

gruppe Jahre in Besoldungsgruppe

A 6 10 5 5 11 14

A 7 10 10 10 11 15

A 8 24 15 19 11 10

A 9 0 14 10 11 5

Modell Ruhegehalt (relativ, geltendes Recht=100)

Modell 1 94,60 92,29 91,72 89,73 87,17

Modell 2 92,32 89,80 89,23 87,85 85,95

Modell 3 90,26 87,63 87,06 85,81 83,61

Modell Ruhegehalt (absolut, in Euro pro Monat)

geltendes Recht 1670,33 1782,18 1782,18 1782,18 1782,18

Modell 1 1580,13 1644,79 1634,62 1599,08 1553,56

Modell 2 1541,96 1600,41 1590,24 1565,66 1531,75

Modell 3 1507,68 1561,65 1551,49 1529,32 1490,16
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(4) Höherer Dienst

Die Steigerung der relativen Abschwächungen des Ruhe-
gehalts gegenüber dem geltenden Recht setzt sich beim
höheren Dienst fort (vgl. Tab. 5). Die relativen Reduktionen
liegen leicht über den vergleichbaren Werten beim geho-
benen Dienst, wobei hier darauf verzichtet wird, ein Bei-
spiel mit Beendigung der beruflichen Laufbahn in der
B-Besoldung (z.B. B 3) einzufügen. Das nach dem gelten-
den Recht ermittelte Ruhegehalt, das zwischen 3 456,58
und 3 854,70 q liegt, sinkt nach Modell 1 auf Werte zwi-
schen 3 129,44 und 3 426,21 q, nach Modell 3 sogar auf
Werte zwischen 2 885,81 und 3 129,20 q.

Die Ergebnisse im Laufbahnvergleich

In Abschnitt 3 wurde bereits deutlich, dass die Modelle da-
zu führen, dass in vergleichbaren Situationen die relativen und
damit auch die absoluten Abschwächungen der Ruhegehäl-
ter für den einfachen Dienst am niedrigsten, für den höheren
Dienst am höchsten sind. Dieser Nivellierungseffekt zeigt, dass
die Modelle auch eine soziale Komponente enthalten. Abbil-
dung 1 verdeutlicht dies noch einmal direkt.14 Für die dieser
Abbildung zugrunde liegenden Beispiele wird unmittelbar

16

  Tab. 4

  Auswirkungen der Modelle 1 bis 3 auf das Ruhegehalt

  Gehobener Dienst

Besoldungs- Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5

gruppe Jahre in Besoldungsgruppe

A 9 10 5 5 10 8

A 10 10 10 10 11 8

A 11 22 14 17 10 8

A 12 0 13 10 11 8

A 13 0 0 0 0 10

Ruhegehalt (relativ, geltendes Recht=100)

Modell 1 92,62 88,96 88,29 86,08 82,58

Modell 2 89,20 84,70 84,72 82,88 78,88

Modell 3 86,09 82,43 81,76 80,22 76,90

Ruhegehalt (absolut, in Euro pro Monat)

geltendes Recht 2241,93 2477,42 2477,42 2477,42 2757,59

Modell 1 2076,40 2204,02 2187,20 2132,47 2277,14

Modell 2 1999,73 2098,44 2098,83 2053,40 2175,30

Modell 3 1929,99 2042,21 2025,63 1987,35 2120,57

 Tab. 5

 Auswirkungen der Modelle 1 bis 3 auf das Ruhegehalt

 Höherer Dienst

Besoldungs- Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4 Beispiel 5

gruppe Jahre in Besoldungsgruppe

A 13 10 4 5 10 13

A 14 10 9 10 10 14

A 15 20 14 15 10 9

A 16 0 13 10 10 4

Modell Ruhegehalt (relativ, geltendes Recht=100)

Modell 1 92,06 88,88 87,40 85,13 81,18

Modell 2 87,06 83,70 83,44 80,65 77,60

Modell 3 84,57 81,18 79,95 78,42 74,86

Modell Ruhegehalt (absolut, in Euro pro Monat)

geltendes Recht  3 456,58 3 854,70 3 854,70 3 854,70 3 854,70

Modell 1 3 181,99 3 426,21 3 368,89 3 281,52 3 129,44

Modell 2 3 009,31 3 226,28 3 216,21 3 108,84 2 991,24

Modell 3 2 923,39 3 129,20 3 081,78 3 022,92 2 885,81

14 Den Abbildungen 1 bis 3 liegen jeweils dieselben Grunddaten zugrunde.
In jeder Laufbahn werden vier Besoldungsgruppen durchlaufen, wobei die
fiktive Anzahl der Jahre in der ersten (letzten) Besoldungsgruppe im ein-
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deutlich, welche relativen Auswirkungen die
einzelnen Modelle haben. Abbildung 2 erlaubt
einen direkten Vergleich der absoluten Höhe
der Pensionsansprüche. Die absolute Re-
duktion des Ruhegehalts beträgt im höheren
Dienst nach Modell 3 über 900 q, im einfa-
chen Dienst dagegen weniger als 100q. Dass
sich damit auch die relativen Abstände zwi-
schen den Pensionsansprüchen verringern,
verdeutlicht Abbildung 3. So beträgt die Pen-
sion im einfachen Dienst ursprünglich nur rund
34,8% der des höheren Dienstes, nach Mo-
dell 3 beträgt sie dann 43,3%. Beim mittle-
ren (gehobenen) Dienst verändert sich das
Ruhegeld von 46,2% (64,3%) auf 53,9%
(68,9%) der Ansprüche des höheren Dienstes.

Weitere Maßnahmen

Die vorgestellten Modelle zur Berechnung der
Pensionsansprüche sind langfristig wir-
kungsvoll, gleichwohl müssen sie von ande-
ren Maßnahmen begleitet werden. Zudem ist
bei ihrer Einführung zu prüfen, inwieweit die
öffentlichen Arbeitgeber noch eine kapital-
gedeckte betriebliche Altersvorsorge anbie-
ten sollten oder ob die Möglichkeit der Ries-
ter-Rente allein reicht.15

Aus der Reihe möglicher Maßnahmen sei hier
nur auf einige verwiesen:

(1) Erhöhung des Pensionsalters von 65 auf
67 Jahre. Beispielsweise sollte ab 2011
das Pensionsalter jedes Jahr um einen
Monat heraufgesetzt werden, bis es im
Jahr 2034 bei 67 Jahren liegt.16

(2) Weitgehende Beschränkung der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit auf die aktive
Dienstzeit. Bis auf wenige Ausnahmen
(z.B. Erziehungszeiten) sollten keine Zei-
ten, in denen der Beamte bzw. die Be-

17

Abb. 1

Abb. 2

Fortsetzung Fußnote 14:
fachen und im mittleren Dienst 5 (19) Jahre, im ge-
hobenen Dienst 9 (13) Jahre und im höheren Dienst
12 (6) Jahre beträgt.
Für die in Tabellen 2 bis 5 dargelegten Beispiele las-
sen sich entsprechende Vergleiche direkt aus den Da-
ten dieser Tabellen ziehen.

15 Ursprünglich war die Riester-Rente für die Beamten
geöffnet worden, um die durch Verringerung des Pen-
sionshöchstsatzes auf 71,75% entstehende Lücke
schließen zu können.

16 Der Umfang und der Zeitplan der hier vorgeschla-
genen Heraufsetzung des Pensionsalters entspre-
chen der bei der GRV diskutierten vergleichbaren
Maßnahme.

Abb. 3
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amtin nicht im öffentlichen Dienst war, als ruhegehaltfä-
hig anerkannt werden. Auch diese Regelung könnte
schrittweise eingeführt werden.

(3) Im Zuge der Erhöhung des Pensionsalters könnte die An-
zahl der notwendigen Dienstjahre bis zur Höchstpension
neu festgesetzt werden.17

(4) Die häufig als 13. Pension bezeichnete Sonderzahlung18

ist schrittweise vollständig abzubauen. Dieser bereits frü-
her ausführlich dargelegte Vorschlag soll gleichzeitig bein-
halten, dass ein großer Teil der Einsparungen in einen
Vorsorgefonds fließt, der dazu dient, die Belastung der
öffentlichen Haushalte in den demographisch besonders
kritischen Jahren erträglicher zu machen (vgl. Bomsdorf
2000).

Auch die Umsetzung dieser Vorschläge, die alle langfristig,
zum Teil bereits kurz- und mittelfristig, ihre Wirkung entfal-
ten, könnte die öffentlichen Haushalte in geeigneter Weise
entlasten.

Resümee

Die Beamtenpensionen sind auf Dauer nicht mehr in der
bisherigen Höhe finanzierbar. Selbst wenn berücksichtigt
wird, dass das Ruhegehalt Basissicherung und Zusatz-
versorgung in einem darstellt, ergibt sich vor dem Hinter-
grund des zu erwartenden demographischen Wandels und
aus der Tatsache, dass auch Beamte eine Förderung nach
dem Prinzip der Riester-Rente in Anspruch nehmen kön-
nen, die Notwendigkeit, zukünftig entstehende Pensions-
ansprüche zu senken.

Die hier vorgelegten Modelle tragen dem Rechnung. Es wä-
re unproblematisch, sie für alle neu einzustellenden Beam-
ten unmittelbar einzuführen. Speziell Modell 3 würde der in
der GRV geltenden Regelung der Einbeziehung der ge-
samten beruflichen Laufbahn bei der Ermittlung der Alters-
bezüge entsprechen und zugleich berücksichtigen, dass
die Beamtenpensionen Basis- und Zusatzversorgung in
einem sind. Für die bereits aktiven Beamten wäre es recht-
lich gesehen am einfachsten, unter Erhalt der bisher er-
worbenen Ansprüche für zukünftige Dienstzeiten als Be-
amte die neue Regelung zu praktizieren. Dies würde einer-
seits dazu führen, dass langfristig die Ansprüche gegen-
über der heutigen Regelung sinken, und andererseits dem
Vertrauensschutz Rechnung tragen. Die Maßnahmen rei-
chen jedoch nicht aus, um die Belastung der öffentlichen
Haushalte im gewünschten Rahmen zu halten. Daher sind
weitere Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören in erster Li-

nie die Anhebung des gesetzlichen und des faktischen Pen-
sionsalters verbunden mit einem späteren Erreichen der
Höchstpension sowie der vollständige Abbau der 13. Pen-
sion – nicht des 13. Gehalts – verbunden mit dem Aufbau
eines Vorsorgefonds. Dadurch wären sowohl die zukünfti-
gen als auch die gegenwärtigen Pensionäre – wenn auch
in unterschiedlichem Umfang – an einer Stabilisierung der
öffentlichen Haushalte beteiligt.19

In jedem Fall gilt, dass die Politik gefordert ist. Dabei sollte
nicht ein vermeintlicher Zwang zur Übertragung von Maß-
nahmen in der GRV auf die Beamtenpensionen, sondern ei-
ne systemadäquate, wirkungsvolle und zugleich sozial ver-
tretbare Anpassung der Pensionsansprüche im Vordergrund
stehen.
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17 Evtl. wären auch die prozentualen Abschläge bei vorzeitiger Pensionie-
rung neu festzulegen, d.h. letztlich zunächst zu erhöhen, und dann – ver-
sicherungsmathematisch konsequent – degressiv wachsend zu gestalten.

18 Häufig nach dem Zahlungszeitpunkt auch als Weihnachtsgeld be-
zeichnet.


